
 
Änderungssatzung der Stadt Lörrach zur  

„Satzung über den Weihnachtsmarkt der Stadt Lörrach“ 
 
 
Aufgrund der §§ 4 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und aufgrund §§ 
2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Lörrach am 
26.07.2022 folgende Satzung beschlossen. 
 
 

Art. 1 
 
Die Anlage 1 der "Satzung über den Weihnachtsmarkt der Stadt Lörrach" erhält folgende 
Fassung: 
 

 
 
 

Art. 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. September 2022 in Kraft.  
 
 
 
 
Lörrach, den  
 
 
 
 
Lutz 
Oberbürgermeister 


